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Bremgarter Bezirks-Anzeiger 

 
 
 
 
Wir bitten Sie, folgendes Inserat in der Ausgabe vom 9. Oktober 2020 zu veröffentlichen: 
 
 
FISCHBACH-GÖSLIKON 
 
Gestützt auf § 15 des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden werden die Versammlungsbe-
schlüsse der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. September 2020 wie folgt veröffent-
licht: 
 
1. Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 7. Mai 2019 
 
2. Genehmigung der Rechnung 2019 mit Kenntnisnahme des Rechenschaftsberichts 2019 
 
3. Genehmigung des Budgets 2021 

Der Änderungsantrag, dass der Betrag von CHF 5‘000 für den Rückschnitt der Schlingen-
pflanzen beim Moossee gestrichen wird, wurde angenommen. 
In der Schlussabstimmung wurde das Budget 2021 der Ortsbürgergemeindeunter Berück-
sichtigung des Änderungsantrages genehmigt. 

 
Alle Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum. Dieses kann von einem Zehntel der 
Stimmberechtigten innert 30 Tagen, gerechnet ab Veröffentlichung, ergriffen werden. Für die 
Einreichung eines Referendumsbegehrens kann bei der Gemeindekanzlei eine Unterschriften-
liste bezogen werden. Vor Beginn der Unterschriftensammlung kann die Liste zwecks Vorprü-
fung des Wortlauts des Begehrens der Gemeindekanzlei eingereicht werden. 
 
 
Ablauf Referendumsfrist: 9. November 2020 
 
 
Fischbach-Göslikon, 9. Oktober 2020 Gemeinderat 
 
 Freundliche Grüsse 
  
 GEMEINDEKANZLEI  
 FISCHBACH-GÖSLIKON 
 DieGemeindeschreiberin 
 
 
 Sarah Gähwiler 


